
4336 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Bundesrates 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 10. Juli 1992 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetz, das 
Bundesgesetz betreffend di e Verei nheit 1 i chung des Url aubsrechts und di e 
Einführung einer Pflegefreistellung, das Arbeitszeitgesetz und das 
Arbeitsverfassungsgesetz geändert und Maßnahmen zum Ausgleich 
gesundheitlicher Belastungen für das Krankenpflegepersonal getroffen 
werden 

Änderungen gegenüber dem Gesetzentwurf in 629 der Beilagen 
Der Nationalrat hat anläßlich der Beschlußfassung im Gegenstand 

gegenüber dem Gesetzentwurf in 629 der Beilagen zu den Stenographischen 
Protokollen des Nationalrates, XVIII. GP, folgende Änderungen beschlos-
sen: 

1. Art. V § 2 Abs. 3 und 4 lautet: 
"(3) Arbeitnehmer, für die infolqe Fehlens einer 

kOllektivvertragsfähiqen Körperschaft auf Arbeitgeberseite kein 
Kollektivvertrag abge~chlossen werden kann, sind unter den in 
Abs. 2 genannten voraussetzungen durch Verordnung des 
Bundesministers für Arbeit und soziales im Einvernehmen mit dem 

.. ~YlJge~-'1%1j.ll;i,sterfÜr_GesundheiJ:+_.S~Qrt.und.Konsumentenschutz ... in.den 
Geltungsbereich dieses Gesetzes einzubeziehen. 

(4) Arbeitnehmer, für die kein Kollektivvertrag wirksam ist 
und die in einem Dienstverhältnis zum Bund stehen,. sind unter den 
in Abs. 2 genannten Voraussetzungen durch verordnung des 
Bundasministers für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem -

Bundeskanzler in den Geltunqsbereich dieses Gesetzes 
einzubeziehen." 

2. Art. V § 2 Abs. 4 erhäl t die Absatzbezeichnung "( 5) I1 • 

3. Im Art. V § 3 Abs. 2 werden die Worte "in der geltenden 
Fassung" durch die Worte "in der jeweils geltenden Fassung" 
ersetzt. 

4. Art. V § 5 Abs. 2 lautet: 
"(2) Mit der Vollziehung dieses-Artikels sind betraut: 
1. 'hinsichtlich des § 2 Abs. 3 der Bundesminister für Arbeit 

und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesminister tür 
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz, 

2. hinsichtlich des § 2 Abs. 4 der Bundesminister für Arbeit 
und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler, 

3. hinsichtlich der übriqen Bestimmungen der Bundesminister 
für Arbeit und Soziales." 
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